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SENKUNG DER SCHWELLE ZUR MELDUNG VON 
NETTO-LEERVERKAUFSPOSITIONEN IN ZUM 
HANDEL ZUGELASSENEN AKTIEN

Date: 19. März 2020

By: Dr. Hilger von Livonius, Dr. Philipp Riedl

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat am 16. März 2020 auf der Grundlage von 
Art. 28 Abs. 1 Buchstabe a) der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. März 2012 über Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps eine Entscheidung erlassen, 
die Meldeschwelle für Netto-Leerverkaufspositionen in Aktien, die zum Handel an einem geregelten Markt 
zugelassen sind, vorübergehend auf 0,1% zu senken. Die bisherigen Melde- und Veröffentlichungsschwellen 
gemäß Art. 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 gelten unverändert fort. Die Maßnahme der ESMA ist ab 
dem 16. März 2020 anwendbar und soll für drei Monate gelten. Market-Making-Tätigkeiten sind davon 
ausgenommen.

Die ESMA möchte mit diesem Beschluss vor dem Hintergrund der außergewöhnlichen Umstände in der COVID-
19 Pandemie und den damit verbundenen sehr volatilen Marktentwicklungen ernsthaften Bedrohungen der 
ordnungsgemäßen Funktionsweise und der Integrität der Finanzmärkte und grenzüberschreitenden 
Auswirkungen begegnen.

Verschiedene nationale Aufsichtsbehörden in Mitgliedstaaten der EU haben in den vergangenen Tagen 
weitergehende Verbote bezüglich des Aufbaus von Netto-Leerverkaufspositionen in bestimmten Aktien erlassen.
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This publication/newsletter is for informational purposes and does not contain or convey legal advice. The 
information herein should not be used or relied upon in regard to any particular facts or circumstances without first 
consulting a lawyer. Any views expressed herein are those of the author(s) and not necessarily those of the law 
firm's clients.



©2005-2024 K&L Gates LLP. All Rights Reserved. 2


